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Anordnung der Ertei lung von Aufenthaltserlaubnissen für integrierte, langjährig
aufhält ige Ausländerinnen und Ausländer nach g 23 Abs. 1 AufenthG sowie Anord-
nung eines Abschiebungsstopps für integrierte langjährig aufhält ige Ausländerin-
nen und Ausländer, die in keinem dauerhaften Beschäft igungsverhältnis stehen
nach $ 60a AufenthG vom 17.11.2005
hier: Anwendung der Antragsfr ist und Bewertung der erbrachten Mitwirkungs-
le is tungen

1. Gem. Zif fer 4.7 des Umsetzungserlasses des lnnenministenums zum Beschluss der
In nenmin isterko nfere nz vom 17 .11 . 2006 zu einer Bleiberechtsregelung konnten An-
träge auf Ertei lung einer Aufentha l tserlau b nis nach dieser Regelung innerhalb von
sechs Monaten ab dem 17 .11 2006 gestel l t  werden. Diese Antragsfr ist,  die die IMK
beschlossen hat, endete am 18.5.2007. Das sich im Gesetzgebungsverfahren befind-
l iche Richtl inienumsetzungsgesetz enthält jn den neuen SS 104 a, b AufenthG-Entwurf
eine gesetzl iche Altfal lregiung, die unter bestimmten Voraussetzungen und enispre-
chender Aufenthaltszeit  auch ohne ein bereits vorhandenes Arbeitsverhältnis die Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis für Iangjährig aufhält ige ausländische Staatsangehöri-
ge ermöglichen würde.
Mit Schreiben vom 2.4.2007 hat das Innenministerium bereits die Aussetzung der Ab-
schiebung von potentiel l  von der Alt fal lreglung Begünstigten angeordnet. Die Betroffe-
nen erha l ten  Du ldungen.

Vor dem Hintergrund der kommenden gesetzl ichen Altfal lreglung erschejnt es jedoch
n.cht sachdienl ich in Fäl len. jn denen potentiel l  Begünst;gte berejts über ein vorhan-
denes Beschäftrg ung sverh ä l tn js verfügen nur unter dem Fristaspekt einen aussichts
reichen Antrag auf Eftei luno einer Aufentha l tserla u b n is nach dem Bleibrechtsbe-
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schluss vom 17.1 1 .2006 abzulehnen und den bzw. die Betroffene zunächst nur weiter
zu  du lden.

Ich bit te, bei entsprechenden Fa l lg estaltu ngen die Antragsiel lung bis zum 30.9.2007
zu ermög l ichen.

2. Aufgrund kri t ischer Nachfragen aus dem Bereich der N ichtreg ieru ng sorg an isationen
zur Bewertung der Kri terien ,,Erfül lung der Passpfl icht" bzw.,,Fehlende Mitwirkung der
Antragstel ler bei der Beschaffung von Pass- /  Passersatzpapieren bzw. Freiwil l igkeits-
erklärungen" bit le ich, die den IMK-Beschluss erläuternden Hinweise aus der Informa-
t ionsvera  ns ta l tu  ng  vom 11.12 .2006 bzw.  dem im Nachgang am21 .12 .2006 versand-
ten Arbeitspapier bei den Einzelfal lentscheid ungen zu berü cks ichtig en.

Danach entbindet die B leiberechts regelu ng nicht von der Passpfl icht nach $ 3 A.uf-
enthG. Personen, die über keinen gült igen Pass verfügen, sind anzuhalten, sich einen
gült igen Pass zu beschaffen, soweit dieses nicht unmöglich oder im Einzelfal l  unzu-
mutbar ist ($ 48 AufenthG, $ 5 AufenthV). Passlosen Ausländern, die sonst die Vor-
aussetzungen erfül len. könnte erne Zusicherung zur Vorlage bei der Botschaft ertei l t
werden, nach der bei Vorlage eines Passes eine Aufentha l tserla u b n is nach der Bleibe-
rechtsregelung ertei l t  wird.

Fehlende Kooperation in der aufenthalts rechtl ich relevanten Vergangenheit sol l te
zum Ausschluss von der B leiberechtsregelu ng führen, wenn die vorwerfbare fehlende
Mitwirkung auch ursächl ich für die nicht erfolgte Aufe nthaltsbeend ig u ng gewesen ist.
Insbesondere bei der Mitwirkung beim Ausfül len von Freiwil l igkeitserklärungen ist im
Einzelfal l  die dif ferenzierte Rechtsprechung zur Zumutbarkeit zu berücksichtigen. In
diesem Zusammenhang venveise ich auch auf den Erlass vom 5.5.2006 - Az. lV 605
- 212-29.231 .1 - welcher u.a. Bezug nimmt auf diesbezügliche Rechtsprechung. ins-
besondere auf die in Urtei len des Bayrischen Verwaltungsgerichtshofes angesproche-
nen behördl ichen Hinweis- hzw Anstnßnfl ichtcn
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